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Mariella Mehr vor dem Bezirksgericht Heinzepberg (GR)

Umkampfte Volkermord-Akten

Seit Juni ist die Schriftstel-
lerin Mariella Mehr im
Besitz von rund 70 000 Ak-
tenblittern, die die Pro Ju-
ventute zwischen 1926 und
1973 iuiber die Sippe Mehr
angelegt hat. Seither wei-
gert sie sich konsequent,
diese Originalakten an die
interkantonale Aktenkom-
mission zuriickzugeben.
Das Bezirksgericht Hein-
zenberg hat jetzt prinzipiell
zu entscheiden, wem diese
— rechtswidrig angelegten -
Akten gehoren.

Vor dem Ausschuss des Bezirksge-
richtes in Thusis wurde am Dienstag
die vormundschaftliche Beschwerde
verhandelt, die die Aktenherausgabe
verlangt. Doch die Akten iiber die
Sippe Mehr standen lediglich exem-
plarisch zur Verhandlung an. In dem
kleinen Verhandlungsraum sassen
dicht an dicht Betroffene des soge-
nannten Hilfswerks «Kinder der
Landstrasse» (KdL), das bis 1973
ungehindert versucht hat, das jeni-
sche Volk systematisch auszurotten.
Der Prisident und der Sekretir der
Radgenossenschaft der Landstrasse
waren ebenso nach Thusis gekom-
men wie der Prisident und Sekretir
der Stiftung «Naschet Jenische».
Das Gericht musste mit dieser De-
monstration der Geschlossenheit zur
Kenntnis nehmen, dass hier nicht der
Fall Mariella Mehr und ihrer Sippe
zur Verhandlung ansteht, sondern
das Prinzip der Aktenbehandlung
aller Betroffenen. = ¥ %%

80 ist HiCH Marlé'nm'h’i'kmgs
falls die einzige Betroffene, die Ori-
ginalakten zuriickhélt. Es gibt etli-
che, die ihre Dossiers nach dem Le-
sen behalten. «Die Akten sind ge-
fahrlich und voller Verleumdungen,
solange kein Kanton eine verbindli-
che Zusage erteilt, dass die Akten

nicht wissenschaftlich und behord-
lich missbraucht werden, sehen ich
und andere Betroffene keinen
Grund, sie zuriickzugeben», erklirt
die Schriftstellerin.

Fast eineinhalb Stunden dauerte

. das eindrucksvolle, fundierte Pli-

doyer, das die Churer Rechtsanwil-
tin Eva Metzger hielt, in das auch die
Ausstrahlung eines «DRS aktuell»-
Beitrags eingebaut war, der die er-
schiitternden Erfahrungen- dreier
Frauen zeigt. Im Namen des Hilfs-
werks KdL wurden sie in Heimen
und psychiatrischen Kliniken inter-
niert, von ihren Betreuern sexuell
gendtigt und ohne Gerichtsbe-
schluss jahrelang in Strafanstalten
gesteckt. Von den 619 jenischen
Kindern, die man ihren Eltern weg-
nahm, um «das Ubel der Vagantitit»
zu bekidmpfen, kamen 271 aus Grau-
biinden.

Bereits 1923 hatte der Grosse Rat
des Kantons Graubiinden einen er-
sten Kredit zur «Bekdmpfung des
Vagantentums» - gesprochen, der
noch bis 1978 gezahlt wurde. Aus
dem «Cadonau Fonds» flossen von
1923 bis 1937 rund 52 000 Franken
in das Hilfswerk. Doch bis heute
haben die Jenischen weder von einer
Biindner Behorde oder Amtsstelle
noch einem politischen Gremium
des Kantons fiir das begangene Un-
recht eine Entschuldigung erhalten,
geschweige denn eine Bereitschafts-
erkldarung zur Wiedergutmachung.

Verlangt wird von Mariella Mehr
— stellvertretend fiir alle Mitbetrof-
fenen — die vollstindige, bedin-
gungslose Herausgabe aller Akten-
stiicke ohne Riickgabeverpflich-
tung. Die Begriindung der Anwiltin
zielte auf den Eigentumsanspruch
von' Vormundschaftsakten, die nor-
malerweise Verwaltungsvcrmogen
sind. Doch dafiir miisste der Staat
mit vormundschaftlichen Massnah-
men «zum Wohle des Betroffenen in
seine Rechtsstellung eingreifen».
Das Hilfswerk KdL habe aber ver-
brecherische Zwecke verfolgt und
stelle aus heutiger Sicht den Versuch

dar, das jenische Volk auszurotten,
argumentierte Metzger: «Rechtswid-
rig angelegte Akten gehoren an kei-
nen anderen Ort als in die Hdnde
der von diesen rechtswidrigen Mass-
nahmen Betroffenen.»

Zu entscheiden hat das Gericht die
Grundsatzfrage, ob die Opfer der
verbrecherischen Aktion KdL An-
spruch auf uneingeschridnkte Her-
ausgabe aller Akten haben, die im
Zusammenhang mit dieser Aktion
erstellt wurden, ober ob den Behor-
den weiterhin das Recht zugestan-
den wird, ihnen ihre Dossiers und
damit ihre Geschichte und ihren
Anspruch auf Wiedergutmachung
ganz oder teilweise vorzuenthalten.
In ihrer Schlussbemerkung verwies
Eva Metzger auf den berechtigten
«Schrei der Emporung und die Rufe
nach Aktenherausgabe und -ein-
sicht» nach den Enthiillungen der
PUK zur Titigkeit der Bundesan-
waltschaft. Wahrend dort umgehend

- ein Ombudsmann eingestellt wird,

laufen die Jenischen seit 16 Jahren
dem Anrecht auf ihre Akten hinter-
her. Die anstehende Entscheidung
sei deshalb auch eine Chance fiir das
Bezirksgericht Heinzenberg, als er-
ste gerichtliche Instanz in der
Schweiz einen Beitrag zur Wieder-
gutmachung gegeniiber den Jeni-
schen zu leisten.

Mariella Mehr sagte gegeniiber
der WoZ:- «Ich hoffe, dass dieses
Gericht den Mut aufbringt, zu ent-
scheiden, dass diese Akten Aufzeich-
nungen eines Verbrechens sind und
damit keinesfalls einfache Vormund-
schaftsakten. Damit wdre das klei-
ne Bezirksgericht Thusis fiihrend
fiir wirkliche Wiedergutmachung.»
Wenn dies nicht geschehe, so sollte
das Gericht wenigstens die seit Jah-
ren geforderte interdisziplinare Un-
tersuchungskommission einsetzen.

Die Entscheidung des Gerichts
wird den Parteien im Januar schrift-
lich zugestellt.

Eva Neugebauer

27



	Umkämpfte Völkermord-Akten

